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RS UVS Kärnten 1994/10/11 KUVS-K2-
1266/1/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1994

Rechtssatz

Im Falle von Übertretungen nach § 28 AuslBG ist im Zweifel der Sitz des Unternehmens des Arbeitgebers der Tatort,

denn dort werde in der Regel die gegebenenfalls nach diesem Gesetz verpönte Beschäftigung (§ 2 Abs 1 AuslBG)

ausländischer Arbeitskräfte eingegangen und von dort aus wäre die allenfalls fehlende Beschäftigungsbewilligung zu

beantragen gewesen. Die Angabe des Ortes, an dem die illegal beschäftigten Ausländer ihre Arbeitsleistung erbracht

hätten, diene nur der näheren Individualisierung der einem Beschuldigten vorgeworfenen Tathandlungen (Einstellung

des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/2
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/10/11 KUVS-K2-1266/1/94
	JUSLINE Entscheidung


